
(Nr. 3980.) Hausarbeitsgesetz. Vom 20. Dezember 1911. 
 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen u. 
verordnen im Rahmen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des 
Reichstags, was folgt: 

 
 

§ 1.  
Für Werkstätten, in denen  
1. jemand ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen gewerblich beschäftigt, 
2. eine oder mehrere Personen gewerbliche Arbeit verrichten, ohne von einem den 
Werkstattbetrieb leitenden Arbeitgeber beschäftigt zu sein, 
gelten neben den bestehenden reichsrechtlichen Vorschriften die Vorschriften dieses 
Gesetzes. Ausgenommen bleiben Werkstätten, in denen ausschließlich für den persönlichen 
Bedarf des Bestellers oder seiner Angehörigen gearbeitet wird. 
Die im Abs. 1 Nr.1, 2 bezeichneten Personen soweit sie nicht nach Satz 2 ausgenommen sind, 
gelten als Hausarbeiter im Sinne der folgenden Vorschriften. 
 

§ 2. 
Im Sinne dieses Gesetzes gelten als  
1. Werkstätten neben den Werkstätten im Sinne des § 105b Abs. 1 der Gewerbeordnung 
Räume, die zum Schlafen, Wohnen oder Kochen dienen, wenn darin gewerbliche Arbeit 
verrichtet wird, sowie im Freien gelegene gewerbliche Arbeitstellen,  
2. gewerbliche Beschäftigung oder Arbeit jede Tätigkeit, die als gewerblich im Sinne der 
Gewerbeordnung anzusehen ist, 
3. Gewerbe die Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung, 
4. Gewerbeaufsichtsbeamte die Gewerbeaufsichtsbeamten im Sinne des § 139b der 
Gewerbeordnung. 
 

§ 3. 
In denjenigen Räumen, in welchen Arbeit für Hausarbeiter ausgegeben oder Arbeit solcher 
Personen abgenommen wird, muß, soweit es sich nicht um Werkstätten der im 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Art handelt, den Hausarbeitern durch offene Auslage von 
Lohnverzeichnissen oder Aushängen von Lohntafeln die Möglichkeit gegeben sein, sich über 
die für die einzelnen in diesen Räumen zur Ausgabe gelangenden Arbeiten jeweilig gezahlten 
Löhne zu unterrichten. Für das Ausarbeiten neuer Muster gilt diese Bestimmung nicht.  
Der Bundesrat kann zur Ausführung dieser Bestimmung nähere Anordnungen erlassen, 
gegebenenfalls für einzelne Bezirke. Er kann für bestimmte Gewerbezweige oder 
Betriebsarten auf Antrag Beteiligter Ausnahmen gewähren. 
Der Bundesrat kann vorschreiben, daß, soweit das Arbeitsentgelt in Preisen zum Ausdruck 
kommt, die Preise gemäß Abs. 1, 2 bekanntgegeben werden. 
Die Bestimmungen des Bundesrats werden durch das Reichs- Gesetzblatt veröffentlicht und 
dem Reichstag zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 

§ 4.  
Wer Arbeit für Hausarbeiter ausgibt, ist, soweit nicht die Ausgabe in Werkstätten der im 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Art stattfindet, verpflichtet, hierbei diejenigen, welche die 
Arbeit entgegennehmen, auf seine Kosten Lohnbücher oder Arbeitszettel auszuhändigen, 
welche Art und Umfang der Arbeit sowie die dafür festgesetzten Löhne oder Preise enthalten. 
Für das Ausarbeiten neuer Muster gilt diese Bestimmung nicht.  



Für einzelne Gewerbezweige, Betriebsarten oder besondere Gruppen von Betrieben oder 
Hausarbeitern kann der Bundesrat auf Antrag Beteiligter Ausnahmen gewähren. 
Soweit der Bundesrat auf Grund von § 114a der Gewerbeordnung Lohnbücher oder 
Arbeitszettel vorgeschrieben hat, gelten die Vorschriften des Abs. 1, 2 nicht. 
 

§ 5.  
Die zuständige Polizeibehörde kann auf Antrag des Gewerbeaufsichtsbeamten durch 
Verfügung für einzelne Gewerbetriebe hinsichtlich der Einrichtung der Betriebsstätte und der 
Regelung des Betriebs in den im § 3 Abs. 1 bezeichneten Räumen anordnen, was zur 
Vermeidung einer durch die Natur des Betriebs nicht gerechtfertigten Zeitversäumnis der 
Hausarbeiter bei der Empfangnahme oder Ablieferung von Arbeit erforderlich und nach der 
Natur der Anlage ausführbar erscheint. Für die Ausführung ist eine angemessene Frist zu 
setzen. 
Für Betriebe, die bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehen, sind, solange sie nicht erweitert 
oder wesentlich verändert werden, nur solche Anforderungen zulässig, welche ohne 
unverhältnismäßige Aufwendungen ausführbar sind.  
Gegen die Verfügung ist binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere 
Verwaltungsbehörde zulässig; diese entscheidet endgültig. 
 

§ 6. 
Soweit sich in einzelnen Gewerbezweigen aus der Art der Beschäftigung Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Sittlichkeit ergeben, kann auf Antrag des Gewerbeaufsichtsbeamten die 
zuständige Polizeibehörde durch Verfügung für einzelne Werkstätten diejenigen Maßnahmen 
anordnen, welche zur Durchführung der folgenden Grundsätze erforderlich sind:  
1. Die Werkstätten, einschließlich der Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften, 
sind so einzurichten und zu unterhalten, daß die Hausarbeiter gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit so weit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebs gestattet. 
Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luftwechsel, Beseitigung 
des bei dem Betrieb entstehenden Staubes, der dabei entwickelten Dünste und Gase sowie der 
dabei entstehenden Abfälle zu sorgen.  
Zum Schutze gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinenteilen sowie 
gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebs liegende Gefahren sind die 
erforderlichen Vorschriften herzustellen. 
2. Auf Gesundheit und Sittlichkeit der männlichen Hausarbeiter unter achtzehn Jahren und der 
Hausarbeiterinnen sind diejenigen besonderen Rücksichten zu nehmen, welche durch Alter 
und Geschlecht dieser Arbeiter geboten sind. 
3. Arbeiten, bei denen dies zur Verhütung von Gefahren für Leben oder Gesundheit 
erforderlich ist, dürfen nur in solchen Räumen verrichtet werden, welche ausschließlich 
hierfür benutzt werden. 
 
Zur Durchführung der Nr. 2 kann über die Vorschriften im § 5 Abs. 1, § 13 Abs. 1, 2 des 
Gesetzes, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30. März 1903 (Reichs- 
Gesetzbl. S. 113) hinaus die Beschäftigung von eigenen oder fremden Kindern im Sinne jenes 
Gesetzes von der Vollendung eines höheren Lebensalters abhängig gemacht oder ganz 
verboten werden. Für andere Hausarbeiter unter 16 Jahren kann Beginn und Ende der 
zulässigen täglichen Arbeitszeit sowie Dauer und Lage der Pausen vorgeschrieben werden. 
Ferner kann die Beschäftigung an Sonn- und Festtagen sowie während der von dem 
ordentlichen Seelsorger für den Katechumenen-, Konfirmanden-, Beicht- und 
Kommunionunterricht bestimmten Stunden verboten werden. 



 
§ 7.  

Soweit sich in einzelnen Gewerbezweigen, insbesondere solchen, welche der Herstellung, 
Verarbeitung oder Verpackung von Nahrungs- oder Genußmitteln dienen, Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit ergeben, kann die zuständige Polizeibehörde durch Verfügung für 
einzelne Werkstätten anordnen, wie diese und die Lagerräume einschließlich der 
Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerätschaften einzurichten und zu unterhalten sind, 
und wie der Betrieb zu regeln ist, um die Gefahren auszuschließen. 
Außerdem kann die Polizeibehörde anordnen, daß Räume, in denen Nahrungs- oder 
Genußmittel hergestellt oder verarbeitet werden, zu bestimmen anderen Zwecken nicht 
benutzt werden dürfen.  
Die Bestimmungen des Abs. 1, 2 finden auch auf die im § 1 Abs. 1 Satz 2 aufgeführten 
Werkstätten Anwendung. 
 

§ 8. 
Soweit nicht die Anordnungen gemäß §§ 6, 7 die Beseitigung einer dringenden Gefahr 
bezwecken, ist für die Ausführung eine angemessene Frist zu lassen. 
Für Betriebe, die bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehen, sind, solange sie nicht erweitert 
oder wesentlich verändert werden, nur solche Anforderungen zulässig, welche zur 
Beseitigung erheblicher, Leben oder Gesundheit der Hausarbeiter oder die öffentliche 
Gesundheit gefährdender Mißstände erforderlich oder ohne unverhältnismäßige 
Aufwendungen ausführbar sind. 
 

§ 9. 
Die Verfügungen auf Grund der §§ 6, 7 sind an denjenigen zu richten, welcher das 
Verfügungsrecht über den als Werkstätte oder Lagerraum benutzten Raum hat. 
Verfügungen zur Regelung des Betriebs auf Grund des § 7 Abs. 1 sind im Falle des 
§ 1 Abs. 1 Nr.2 an die Hauarbeiter zu richten.  
Gegen die Verfügung ist binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere 
Verwaltungsbehörde zulässig; diese entscheidet endgültig. 
 

§ 10. 
Der Bundesrat kann bestimmen, welchen Anforderungen in einzelnen Arten, der in §§ 6, 7 
bezeichneten Werkstätten oder Lagerräume zur Durchführung der dort aufgestellten 
Grundsätze zu genügen ist.  
Er kann die Verrichtung solcher Arbeiten in der Hausarbeit verbieten, welche mit erheblichen 
Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit der Hausarbeiter oder für die öffentliche 
Gesundheit verbunden sind. 
Soweit nicht der Bundesrat Bestimmungen erläßt, kann die Landeszentralbehörde oder nach 
Anhören beteiligter Gewerbetreibender und Hausarbeiter die zuständige Polizeibehörde durch 
Polizeiverfügung sie erlassen. 
Bundesrat und Landeszentralbehörde können ihre Bestimmungen auch für einzelne Bezirke 
erlassen. 
Die Bestimmungen des Bundesrates werden durch das Reichs-Gesetzblatt veröffentlicht und 
dem Reichstag zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 

§ 11.  
Für die Beobachtung der auf Grund der §§ 6, 7, 19 getroffenen Anordnungen ist derjenige 
verantwortlich, welcher das Verfügungsrecht über den als Werkstätte oder Lagerraum 
benutzten Raum hat. Für die Beobachtung der Anordnungen zur Regelung des Betriebs auf 



Grund des § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 2, § 10 sind in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 2 nur die 
Hausarbeiter selbst verantwortlich. 
 

§ 12.  
Sollen Verrichtungen in der Hausarbeit vorgenommen werden, hinsichtlich deren auf Grund 
des § 10 Abs. 1, 3 Bestimmungen erlassen sind, so hat dies der nach § 11 Satz 1 
Verantwortliche vor dem Beginne der Beschäftigung unter Angabe der Lage der Werkstätte 
schriftlich der Ortspolizeibehörde anzuzeigen. 
 

§ 13. 
Gewerbetreibende, die außerhalb ihrer Arbeitsstätte in Werkstätten gewerbliche Arbeit 
verrichten lassen, sind verpflichtet,  
1. ein Verzeichnis derjenigen Personen, welchen sie Hausarbeit übertragen oder durch welche 
außerhalb der Arbeitsstätte des Gewerbetreibenden die Übertragung erfolgt, unter Angabe der 
Betriebsstätte dieser Personen zu führen; das Verzeichnis ist auf Erfordern der 
Ortspolizeibehörde sowie den Gewerbeaufsichtsbeamten jederzeit zur Einsicht vorzulegen 
oder einzureichen, 
2. sofern die Beschaffung eines Ausweises darüber vorgeschrieben ist, daß die Räume, in 
denen die Arbeit verrichtet wird, den an sie gestellten Anforderungen genügen, Hausarbeit 
nur für solche Werkstätten auszugeben, für welche ihnen dieser Ausweis vorgelegt wird. 
Die entsprechende Verpflichtung liegt solchen Personen ob, welche, ohne daß sie eine 
Arbeitsstätte besitzen, für Gewerbetreibende außerhalb deren Arbeitsstätte Arbeit an 
Hausarbeiter übertragen. 
 

§ 14.  
Durch Polizeiverordnung der zuständigen Polizeibehörde kann nach Anhören beteiligter 
Gewerbetreibender und Hausarbeiter bestimmt werden, wie die Verzeichnisse einzurichten 
und ob und n welchen Zwischenräumen sie in Urschrift oder in Abschrift den im § 13 Abs. 1 
Nr. 1 bezeichneten Stellen einzureichen sind. 
 

§ 15. 
Für Gewerbezweige, die der Herstellung, Verarbeitung oder Verpachtung von Nahrungs- oder 
Genußmitteln dienen, können durch Bestimmung auf Grund des § 10 Abs. 1, 3 
Gewerbetreibende, die außerhalb ihrer Arbeitsstätte die Werkstätten gewerbliche Arbeit 
verrichten lassen, sowie die im § 13 Abs. 2 bezeichneten Personen verpflichtet werden, sich in 
angemessenen Zwischenräumen, mindestens halbjährlich, persönlich oder durch Beauftragte 
davon zu unterrichten, daß Einrichtung und Betrieb der Werkstätten den Anforderungen 
entsprechen. 

§ 16. 
Sofern zur Durchführung der §§ 7, 15 Bestimmungen auf Grund des § 10 erlassen sind, könne 
sie durch Polizeiverordnung der zuständigen Polizeibehörde auf solche Betriebe ausgedehnt 
werden, in welchen Personen beschäftigt sind, die als gewerbliche Arbeiter im Sinne der 
Gewerbeordnung gelten. 
 

§ 17. 
Soweit nicht Bundesrat oder Landesregierung die Aufssicht anderweit regelt, gilt § 139b der 
Gewerbeordnung entsprechend.  
Während der Nachtzeit darf eine Revision nur stattfinden, wenn Tatsachen die den Verdacht 
begründen, daß gegen die auf Grund der §§ 6, 7, 10 erlassenen Bestimmungen verstoßen 
wird. 
 



§ 18. 
Der Bundesrat kann für bestimmte Gewerbezweige und Gebiete in denen Hausarbeiter 
beschäftigt werden, die Errichtung von Fachausschüssen beschließen. Der Beschluß kann 
auch für bestimmte Teile des Reichs gefaßt werden. In dem Beschlusse sind die 
Gewerbezweige oder die Teile von Gewerbezweigen, für welche die Fachausschüsse errichtet 
werden, sowie der Bezirk und Sitz der Ausschüsse zu bestimmen. In gleicher Weise können 
Abänderungen vorgenommen werden. 
 
 

§ 19.  
Die Fachausschüsse haben 
1. die Staats- und Gemeindebehörden durch tatsächliche Mitteilungen und Erstattung von 
Gutachten zu unterstützen. Auf Ersuchen der Staats- und Gemeindebehörden haben sie bei 
Erhebungen  über die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen vertretenen 
Gewerbezweige in ihrem Bezirke mitzuwirken sowie Gutachten zu erstatten, insbesondere 
über: 
 a) die Ausführung der in §§ 3, 4, 10, 14 bis 16 dieses Gesetzes,  
 b) die in ihrem Bezirke für die Auslegung von Verträgen und für die Erfüllung von  
     Verbindlichkeiten zwischen Gewerbetreibenden und Hausarbeitern bestehende  
     Verkehrssitte, 
2. Wünsche und Anträge, die sich auf die gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der 
in ihnen vertretenen Gewerbezweige in ihrem Bezirke beziehen, zu beraten, 
3. Veranstaltungen und Maßnahmen, welche die Hebung der wirtschaftlichen Lage und der 
Wohlfahrt der Hausarbeiter zum Zwecke haben, anzuregen und auf Antrag der Vertreter der 
hierfür getroffenen Einrichtungen an deren Verwaltung mitzuwirken, 
4. auf Ersuchen der Staats- und Gemeindebehörden in geeigneter Weise, insbesondere durch 
Vernehmung beteiligter Gewerbetreibender und Hausarbeiter sowie von Auskunftspersonen, 
die Höhe des von den Hausarbeitern tatsächlich erzielten Arbeitsverdienstes zu ermitteln, 
dessen Angemessenheit zu begutachten und Vorschläge für die Vereinbarung angemessener 
Entgelte zu machen, 
5. auch sonst den Abschluß von Lohnabkommen oder Tarifverträgen zu fördern. 
 

§ 20. 
Angelegenheiten, die lediglich die Verhältnisse eines einzelnen Betriebs betreffen, dürfen 
nicht in den Bereich der Tätigkeit der Fachausschüsse einbezogen werden.  
 

§ 21. 
Die Fachausschüsse bestehen aus der gleichen Zahl von Vertretern der beteiligten 
Gewerbetreibenden und Hausarbeiter sowie einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der 
Vorsitzende und die Beisitzer müssen die erforderliche Sachkunde besitzen. Der Vorsitzende 
darf weder Gewerbetreibender noch Hausarbeiter sein. 
Sofern die Hausarbeiterinnen in größerer Zahl beschäftigt werden, müssen sie auf Seite der 
Hausarbeiter angemessen vertreten sein. 
 

§ 22. 
Die Landeszentralbehörde bestimmt die Zahl der Vertreter. Sie ernennt den Vorsitzenden, die 
Beisitzer und nach Anhörung von beteiligten Gewerbetreibenden und Hausarbeitern je die 
Hälfte der Vertreter. Die andere Hälfte wird mit Stimmenmehrheit auf Seite der 
Gewerbetreibenden und der Hausarbeiter je von den ernannten Vertretern gewählt. 
Erstreckt sich der Bezirk eines Fachausschusses über mehrere Bundesstaaten, so erfolgt die 
Ernennung nach Vereinbarung der beteiligten Landesregierungen. 



 
§ 23. 

Gutachten gemäß § 19 Nr. 1, 4 müssen unter Beteiligung der gleichen Zahl von Vertretern der 
Gewerbetreibenden und der Hausarbeiter beschlossen werden. 
Bei der Beschlußfassung über die Erstattung der Gutachten ist zunächst für die Gruppen der 
Vertreter der Gewerbetreibenden und der Hausarbeiter eine gesonderte Abstimmung 
vorzunehmen. Ergibt die Abstimmung, daß sämtliche Vertreter der Gewerbetreibenden 
einerseits und sämtliche Vertreter der Hausarbeiter andererseits einen entgegengesetzten 
Standpunkt einnehmen, so wird das Gutachten nicht erstattet. Beide Gruppen sind in diesem 
Falle ermächtigt, ihre Meinung und deren Begründung schriftlich niederzulegen und diese 
Aufzeichnung dem Vorsitzenden des Fachausschusses einzureichen. Das gleiche Recht hat in 
den Fällen, in denen ein gültiger Beschluß zustande gekommen ist, die Minderheit. Die 
Aufzeichnung ist von dem Vorsitzenden des Fachausschusses den Verhandlungen beizufügen 
und der beteiligten Behörde einzureichen. 

 
§ 24. 

Die weiteren Bestimmungen über die Errichtung und die Zusammensetzung der 
Fachausschüsse sowie über das Verfahren erläßt der Bundesrat. 
 

§ 25.  
Die Kosten der Fachausschüsse tragen die Bundesstaaten, in deren Gebiet sie errichtet sind. 
Ist ein Fachausschuß für das Gebiet mehrerer Bundesstaaten errichtet, so werden die Kosten 
nach Vereinbarung der beteiligten Landesregierungen verteilt. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, so entscheidet der Bundesrat. 
Die Landesgesetzgebung kann bestimmen, wieweit Gemeinden, Kommunalverbände oder die 
gesetzlichen Handelsvertretungen ihre Geschäftsräume nebst Heizung und Beleuchtung den 
Fachausschüssen unentgeltlich zur Verfügung stellen müssen. 
 

§ 26.  
Welche Behörden unter der Bezeichnung:  
höhere Verwaltungsbehörde, Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde zu verstehen sind, wird von 
der Zentralbehörde jedes Bundesstaates für dessen Gebiet bekannt gemacht. 
 

§ 27. 
Der den Hausarbeitern gewährte Entgelt ist Vergütung für Arbeiten oder Dienste, welche auf 
Grund eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses geleistet werden, im Sinne des Gesetzes, 
betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohns. 
 

§ 28.  
Wer den zur Durchführung des § 6 Abs. 2 Satz 1 endgültig erlassenen Verfügungen oder 
gemäß § 10 Abs. 1, 3 getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt, wird bestraft, 
 1. wenn es sich um fremde Kinder handelt, mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark,  
 2. wenn es sich um eigene Kinder handelt, mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig  
     Mark. 
Bei gewohnheitsmäßiger Zuwiderhandlung kann im Falle der Nr. 1 auf Gefängnisstrafe bis zu 
sechs Monaten, im Falle der Nr. 2 auf Haft erkannt werden.  
Im Falle der Nr. 1 gilt § 75 des Gerichtsverfassungsgesetzes. 
 

§ 29.  
Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier 
Wochen werden bestraft,  



1. vorbehaltlich der Vorschrift im § 31, die im § 11 Satz 1 bezeichneten Personen,        
wenn sie den auf Grund des § 6 Abs.1, Abs. 2 Satz 2, § 7 endgültig erlassenen 
Verfügungen oder den auf Grund des § 10 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandeln, 
2. wer außerhalb seiner Arbeitsstätte gewerbliche Arbeit in solchen Werkstätten der im 
§ 1 bezeichneten Art verrichten läßt, von welchen er weiß, oder nach den Umständen 
annehmen muß, daß ihre Einrichtung oder ihr Betrieb den auf Grund des § 10 
erlassenen Bestimmungen nicht entspricht. 

 
War in den Fällen der Nr. 2 der Täter zur Zeit der Begehung der Straftat bereits zweimal 
wegen der gleichen Übertretung rechtskräftig verurteilt, so tritt Geldstrafe von dreißig bis zu 
dreihundert Mark oder Haft bis zu vier Wochen ein. Die Anwendung dieser Vorschrift bleibt 
ausgeschlossen, wenn seit der Rechtskraft der letzten Verurteilung bis zur Begehung der 
neuen Straftat drei Jahre verflossen sind. 
 

§ 30.  
Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu acht Tagen wird 
bestraft,  

1. wer es unterläßt den durch § 3 Abs. 1, §§ 4, 12, 13 für ihn begründeten  
Verpflichtungen nachzukommen, 
2. wer den auf Grund des § 5 Abs. 1 endgültig erlassenen Verfügungen oder wer den 
auf Grund des § 3 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3, § 14 getroffenen Bestimmungen 
zuwiderhandelt. 
 

§ 31.  
Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark werden diejenigen Hausarbeiter, die ausschließlich zu 
ihrer Familie gehörige Personen beschäftigen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1), und die im § 1 Abs. 1 Nr. 2  
bezeichneten Hausarbeiter bestraft, die den auf Grund des § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 2, § 10 zur 
Regelung des Betriebs erlassenen Bestimmungen zuwiderhandeln. 
Die gleiche Strafe trifft Hausarbeiter, die ausschließlich zu ihrer Familie gehörige Personen 
beschäftigen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1), falls sie dulden, dass die von ihnen beschäftigten 
Familienangehörigen den zur Regelung des Betriebs erlassenen Bestimmungen 
zuwiderhandeln. 
 

§ 32.  
Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften von Personen übertreten 
worden, die der Gewerbetreibende zur Leitung des Betriebs oder eines Teiles davon oder zur 
Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft sie die Strafe. 
Der Gewerbetreibende ist neben ihnen strafbar, wenn die Übertretung mit seinem Vorwillen 
begangen ist. Das Gleiche gilt, wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen 
Beaufsichtigung des Betriebs oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der 
Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 
 

§ 33. 
Landesrechtliche Vorschriften, wodurch die Beschaffenheit der zum Wohnen oder zu 
gewerblichen Zwecken bestimmten Räume geregelt oder Gefahren für Leben oder Gesundheit 
abgewendet werden, bleiben unberührt, soweit nicht auf Grund dieses Gesetzes 
weitergehende Bestimmungen getroffen sind. 
 

§ 34.  
Der Zeitpunkt, mit dem die §§ 3, 4 in Kraft treten, wird durch Kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats bestimmt. 



Im übrigen tritt das Gesetz am 1. April 1912 in Kraft.  
Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen 
Insiegel. 
Gegeben Berlin im Schloß, den 20 Dezember 1911. 
(L.S.) Wilhelm. 
Delbrück. 


